
 

 

 
 
 
 

Das Kleingedruckte 
 
 
Wer darf bei der Aktion mitmachen? 
 
Berechtigt zur Teilnahme am Gewinnspiel sind alle Personen über 18 Jahre in Deutschland. Bei 
Minderjährigen muss die Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten 
vorliegen. Mitarbeiter des BR, der beteiligten Kooperationspartner sowie deren Angehörige 
dürfen nicht teilnehmen. 
 
Teilnahmeschluss ist der 19.07.2019, 14:00 Uhr  
 
 
Was gibt es zu gewinnen? 
 
BAYERN 3 verschenkt zwischen dem 08.07. und dem 22.07.2019 im Rahmen der Aktion "Audi 
Cup 2019" ein VIP-Erlebnis-Paket für eine Familie (bestehend aus maximal 4 Personen). 
 
Das VIP-Erlebnis-Paket beinaltet folgende Leistungen: 
 

• VIP Tickets für beide Veranstaltungstage beim Audi Cup 2019 – inklusive Catering 
• 2 Übernachtungen im offiziellen Team-Hotel (vom 30.07. auf 01.08.2019) mit Frühstück 
• Plätze für Einlaufkind(er) bei einem Spiel im Rahmen des Audi Cups 2019 – 

vorausgesetzt das Kind ist zwischen 6 und 10 Jahre alt und die Körpergröße 
überschreitet nicht 1,40 m. 

• Exklusive Stadion-Tour in der Allianz Arena (Tag 1) 
• Besuch der FC Bayern Erlebniswelt (Tag 2) 
• 4 e-tron Seats am Spielfeldrand für die Halbzeit eines Spiels im Rahmen des Audi Cups 

2019 
• Audi e-tron für die beiden Veranstaltungstage des Audi Cups 2019  

 
Der Gewinner / die Gewinnerin wird telefonisch benachrichtigt. Eine vorzeitige Beendigung des 
Gewinnspiels ist jederzeit möglich. Die Uhrzeiten, Treffpunkte und alle weiteren Infos zur 
Veranstaltung werden dem/der Gewinner(in) zeitnah mitgeteilt. 
 
 
Wie kann man mitmachen? 
 
Im Internet auf bayern3.de befindet sich ein Anmeldeformular. Aus allen Anmeldungen wird 
ein/eine Kandidat/in ausgelost und unter der im Anmeldeformular angegebenen 
Telefonnummern angerufen. Ist der/die Ausgeloste nicht persönlich erreichbar, verfällt der 
Gewinn und der/die nächste Teilnehmer(in) wird kontaktiert. Ist der/die Ausgeloste erreichbar, 
bekommt er/sie noch eine kleine Aufgabe gestellt – erfüllt er/sie diese, hat er/sie gewonnen. 
 
 
 
Allgemeine Teilnahmebedingungen (BAYERN 3) 
 
Der Gewinn kann nur zum jeweilig festgelegten Zeitpunkt eingelöst werden. Sollte der Audi 
Cup nicht durchgeführt werden können, verfällt der Gewinn ersatzlos. Eine Umwandlung des 
Gewinns in Geld oder Sachpreise ist nicht möglich. BAYERN 3 übernimmt ausdrücklich keinerlei 
Haftung für Leistungen, die von Dritten erbracht werden. Sofern der Erlebnistag aus einem  



 

 

 
 
 
 
 
 
wichtigen Grund nicht stattfinden kann oder es Terminänderungen gibt, wird BAYERN 3 die 
Gewinner selbstverständlich informieren. Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen 
vergeblicher Aufwendungen sind ausgeschlossen.  
 
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich mit den 
Teilnahmebedingungen einverstanden. Außerdem ist der Teilnehmer damit einverstanden, 
dass die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen Daten (Vor- und Zuname, Anschrift, 
Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummern) genutzt werden, soweit dies zur 
Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist. Die erhobenen personenbezogenen Daten 
der Teilnehmer werden von BAYERN 3 nur zum Zwecke des Gewinnspiels genutzt und 
anschließend gelöscht. BAYERN 3 darf die Daten der Gewinner ggf .  an die 
Kooperationspartner übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen. Eine 
Weitergabe an Dritte - außer dem Kooperationspartner,  s.o. - erfolgt nicht. 
 
BAYERN 3 ist berechtigt, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen, die den 
Teilnahmevorgang oder die Auswahl des Gewinners manipulieren bzw. dieses versuchen oder 
gegen die Teilnahmebedingungen oder sonst in unfairer bzw. unlauterer Weise versuchen, das 
Gewinnspiel zu beeinflussen. Ausgeschlossen wird auch, wer falsche Personenangaben macht. 
 
Der Teilnehmer ist ferner damit einverstanden, dass sein Name im Zusammenhang mit der 
Aktion "Audi Cup 2019" im Programm und auf den Internetseiten von BAYERN 3 genannt 
wird. Der Teilnehmer erklärt sich zeitlich unbefristet damit einverstanden, dass das ggf. 
aufgenommene Ton-, Foto- oder Video-Material im Zusammenhang mit der Darstellung der 
Aktion zeitlich, örtlich und inhaltlich uneingeschränkt im Ganzen und in Teilen unentgeltlich 
vervielfältigt, verbreitet und öffentlich vorgeführt werden darf (in sämtlichen Medien, 
insbesondere in Film, Funk, Fernsehen, Multimedia, sämtliche Bild- und Tonträger, DVD u. ä.). 
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
 


